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1 EINLEITUNG 
(BauGB Anlage 1 Nr. 1) 

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Prüfungsgegenstand ist die Ermittlung der voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Diese sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. 
Zwingende Gliederungs- und Inhaltsanforderungen zum Mindestinhalt des Umweltberichts ergeben 
sich aus der Anlage 1 zum BauGB (OVG Hamburg, Urteil vom 27.04.2016 - 2 E 20/13.N). 

Die Umweltprüfung wird Bestandteil der bauleitplanerischen Abwägung. Der hierfür erforderliche 
Prüfungsumfang und Detaillierungsgrad wird durch die Gemeinde eigenverantwortlich festgelegt. 
Hierbei hat sie eine Prognoseentscheidung zu treffen, welche Wirkungen vernünftigerweise bei ob-
jektiver Betrachtung zu erwarten sind (vgl. Busse et. al. 2013: 15).  

1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bauleitplans 
(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe a) 

1.1.1 Ziele 

Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
eines Baugebietes durch die Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungs-
planes. Zudem wird die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse sowie die Ausgestaltung eines harmo-
nischen Übergangs zu den bestehenden Siedlungs- und Freiraumstrukturen angestrebt. Ein weiteres 
Planungsziel ist die Schaffung eines attraktiven Wohnflächenangebotes für die zukünftige Entwicklung 
der Stadt. Darüber hinaus wird mit der 36. Änderung des Flächennutzungsplans die Schaffung hoch-
wertiger Grünflächen im Übergang zum Regionalen Grünzug "Erftaue" verfolgt. 

1.1.2 Darstellungen 

Im räumlichen Geltungsbereich erfolgt für den überwiegenden Teil die Darstellung „Wohnbauflä-
chen“ (W), da mit der Planung vorrangig Wohnen verwirklicht werden soll. Für einzelne Teilbereiche 
im Norden erfolgt die Darstellung „Gemischte Baufläche“ (M) zur Berücksichtigung der tatsächlich 
vorherrschenden Nutzung. Für den östlichen Bereich erfolgt die Darstellung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „ökologische Ausgleichsfläche“ und der Randsignatur „Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“, da diese Flächen 
einen hochwertigen Landschaftsrand schaffen und zur Weiterentwicklung des Regionalen Grünzug 
„Erftaue“ beitragen sollen. Die bestehende Waldfläche im Süden soll zudem planungsrechtlich durch 
eine Darstellung von Flächen für Wald abgesichert werden. 
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1.1.3 Angaben zum Standort 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelb-orangene Linie); Quelle: (Land NRW, 2020) 

Das Plangebiet befindet sich am nord-östlichen Rand der Ortslage Wevelinghoven der Stadt Greven-
broich und umfasst nach der o.g. Änderung eine Fläche von ca. 4,87 ha. Die Fläche unterliegt derzeit 
überwiegend einer landwirtschaftlichen Nutzung. Im Norden entlang der Römerstraße befinden sich 
zudem zwei Wohngebäude und ein Fußweg einschließlich privater Hausgärten. Im südlichen Bereich 
des Plangebietes bestehen einige Gehölze, die sich zu einem kleinen Waldbereich formieren. 

Im Umfeld des Plangebietes bestehen unterschiedliche Nutzungen. Im Westen sowie im Norden 
schließt sich die Wohnbebauung der Ortslage Wevelinghoven an. Nordöstlich befindet sich eine land-
wirtschaftliche Hofstelle. Im Osten grenzt das Plangebiet an die freie Feldflur. Entlang der südlichen 
Plangebietsgrenze verläuft die Langwadener Straße, über die das Plangebiet erschlossen werden soll. 
Südlich der Langwadener Straße bestehen gewerbliche Nutzungen, dahinter schließt die freie Feld-
flur an. Im Südwesten des Plangebietes befindet sich eine Feuerwache.  

1.1.4 Bedarf an Grund und Boden 

Darstellung Fläche 
Räumlicher Geltungsbereich 4,87 ha 
Wohnbauflächen 2,69 ha 
Gemischte Bauflächen 0,17 ha 
Flächen für Wald 0,01 ha 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Zweckbestimmung „Ökologische Ausgleichsflächen“ 

1,90 ha 

Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden 
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1.2 Berücksichtigung der einschlägigen Umweltschutzziele  

Einschlägige Fachgesetze, Raumordnung, Bauleitplanung und naturschutzfachliche oder wasser-
rechtliche Schutzgebiete treffen übergeordnete natur- und landschaftsbezogene Vorgaben. Nach-
folgend wird dargelegt, wie die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für das Vorhaben von Bedeutung sind, bei der Aufstellung des Bauleitplans be-
rücksichtigt wurden. Da die wasserrechtlichen Schutzgebiete funktional dem Schutzgut Wasser zu-
geordnet sind, werden diese zum besseren Verständnis erst unter Kapitel 2.1.4 „Wasser“ sowie den 
darauf aufbauenden Kapiteln dieses Umweltberichts beschrieben. 

1.2.1 Fachgesetze 

Umweltschutzziele Art der Berücksichtigung 
Tiere 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf Tiere zu berücksichtigen.  
Eine Konkretisierung dieser Belange ergibt sich aus dem allgemei-
nen sowie dem speziellen Artenschutz des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG). Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verbo-
ten,  
• wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne ver-

nünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
• Lebensstätten wildlebender Tiere ohne vernünftigen Grund 

zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

Begleitend zum parallellaufenden Bebau-
ungsplanverfahren wurde ein arten-
schutzrechtliches Gutachten der Stufen I 
und II erstellt, mittels dessen spezifische 
artenschutzrechtliche Belange berück-
sichtigt und falls notwendig in angemes-
sener Weise Maßnahmen geschaffen 
werden können (vgl. Kap 2.4). Eine expli-
zite Berücksichtigung auf Flächennut-
zungsplanebene erfolgt darüber hinaus 
nicht. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 
• wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nach-

zustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der eu-
ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören. 

 



Stadt Grevenbroich 
Umweltbericht zur 36. Flächennutzungsplanänderung „An der Heckstraße“ 

 
 
 

4 

Pflanzen 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf Pflanzen zu berücksichtigen. Eine 
Konkretisierung dieser Belange ergibt sich auch hier aus dem all-
gemeinen sowie dem speziellen Artenschutz des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG). Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es 
verboten,  
• wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem 

Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände 
niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 

• Lebensstätten wildlebender Pflanzen ohne vernünftigen 
Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

Die dem Bauleitplanverfahren zugrunde 
liegenden Flächen beherbergen lediglich 
untergeordnet wildlebenden Pflanzen, 
sodass für deren Erhalt keine expliziten 
Maßnahmen zu treffen sind. Zum Zwecke 
einer Anreicherung der Landschaft be-
stehen auf der nachgelagerten Planungs-
ebene Möglichkeiten verschiedener 
Festsetzungen.  
 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 
• wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 
oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Besonders geschützte Pflanzenarten sind 
auf den verfahrensgegenständlichen Flä-
chen nicht vorhanden, sodass keine ex-
pliziten Maßnahmen erforderlich sind.  

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umfang der 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen bemisst sich typi-
scherweise an den vor dem Eingriff vorhandenen Pflanzengesell-
schaften. 

Eventuell erforderliche Kompensations-
maßnahmen können im Rahmen des pa-
rallellaufenden Bebauungsplanverfah-
rens umgesetzt werden (vgl. Kap 2.4). 

Fläche 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf die Fläche zu berücksichtigen. 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umgegangen werden, wobei die Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zu nutzen und Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen sind. 

Standortalternativen wurden untersucht, 
bestehen zur Erfüllung der Planungsziele 
vorliegend jedoch nicht. 
  

Boden 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf den Boden zu berücksichtigen. 
Gemäß § 1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen ab-
zuwehren, Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Ge-
wässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen 
auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen vermieden werden. 

Im Zuge des parallellaufenden Bauleit-
planverfahrens können entsprechende 
Maßnahmen verfolgt oder Festsetzungen 
getroffen werden, die zu einer Verringe-
rung der Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden führen können (vgl. Kap. 2.4). 
 
 

Wasser 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf das Wasser zu berücksichtigen. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet 
nicht vorhanden, sodass diesbezügliche 
Auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne der sachgerechte Umgang mit Abwässern berücksichti-
gen. 

Innerhalb des parallel laufenden Bauleit-
planverfahrens können Regelungen zum 
sachgerechten Umgang mit Abwässern 
berücksichtigt werden. Auf Flächennut-
zungsplanebene erfolgt keine gesonderte 
Berücksichtigung.  
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Luft und Klima 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf Luft und Klima zu berücksichtigen. 

Die Auswirkungen der geplanten Nut-
zungsänderung auf Luft und Klima wur-
den berücksichtigt. Allumfassend sind ex-
plizite negative Auswirkungen durch das 
Planvorhaben nicht abzusehen. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die Vermeidung von Emissionen zu berücksichtigen. 

Durch das Vorhandensein von Wohnbau-
flächen und den damit einhergehenden 
Nutzungen werden in der Regel keine 
Emissionen hervorgerufen, die sich er-
heblich negativ auf die klimatische oder 
lufthygienische Situation auswirken. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 h) ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in de-
nen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 
der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden, zu berücksichtigen. 

Die Belange wurden berücksichtigt, vor-
liegend ist jedoch von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung der Luftqualität auszu-
gehen.  

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschut-
zes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden 

Explizite Maßnahmen werden nicht ge-
troffen. Jedoch eröffnen sich im Rahmen 
des parallellaufenden Bebauungsplan-
verfahrens Gestaltungsspielräume und 
konkrete Festsetzungsmöglichkeiten (vgl. 
Kap. 2.4). 

Nach dem in § 50 BImSchG normierten Trennungsgebot sind die 
für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie 
möglich vermieden werden. 

Die abschließende Plankonzeption ist Sa-
che der nachgelagerten Planungsebene. 
Demnach können schädliche Umweltein-
wirkungen auf Bebauungsplanebene mit-
tels einer entsprechenden Plankonzep-
tion so weit wie möglich vermieden wer-
den. 

Wirkungsgefüge 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge zwischen den 
Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und 
Klima zu berücksichtigen. 

Das Wirkungsgefüge zwischen den 
Schutzgütern wurde berücksichtigt, ex-
plizite negative Auswirkungen darauf sind 
durch die vorliegende Nutzungsänderung 
jedoch nicht zu erwarten. 

Landschaftsbild 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu berücksichti-
gen. 

Die Belange wurden berücksichtigt, kön-
nen aufgrund des Mangels einer ab-
schließenden Plankonzeption jedoch erst 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
bewertet werden, sodass mögliche Kon-
flikte somit im Rahmen des parallel lau-
fenden Bauleitplanverfahrens zu lösen 
sind (vgl. Kap. 2.4). 
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Biologische Vielfalt 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu berücksich-
tigen. 

Durch die Flächennutzungsplanänderung 
wird ein artenarmer Lebensraum durch 
einen anderen artenarmen Lebensraum 
ersetzt. Es sind keine expliziten negativen 
Auswirkungen zu erwarten. Durch die 
Aufwertungen in Bereich der Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft wird ggf. eine Steigerung der 
biologischen Vielfalt erzielt.  

Mensch 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die Vermeidung von Emissionen berücksichtigen. 

Das Schutzgut Mensch wurde berück-
sichtigt, explizite negative Auswirkungen 
darauf werden aller Wahrscheinlichkeit 
nach durch die geplante Nutzungsände-
rung nicht hervorgerufen, sind aufgrund 
des Mangels einer abschließenden Plan-
konzeption jedoch nicht auszuschließen. 
Dementsprechend kann eine vollständige 
Berücksichtigung erst auf der nachgela-
gerten Planungsebene erfolgen (vgl. 2.4). 
Im Rahmen des parallel laufenden Be-
bauungsplanverfahrens wurde jedoch 
eine Schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt und die generelle Umsetz-
barkeit nachgewiesen.  

Kultur- und Sachgüter 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

Die Belange wurden berücksichtigt, kön-
nen jedoch aufgrund des Mangels einer 
abschließenden Plankonzeption erst auf 
der nachgelagerten Planungsebene be-
wertet werden, sodass mögliche Konflikte 
im Rahmen des parallellaufenden Bau-
leitplanverfahrens zu lösen sind (vgl. Kap. 
2.4). 

Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB soll die Notwendigkeit der Um-
wandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen be-
gründet werden. 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen wurde in die Abwägung ein-
gestellt und begründet (vgl. Kapitel 2.1.8 
sowie die darauf aufbauenden Kapitel 
dieses Umweltberichts). 
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Gem. § 1 DSchG NRW sind die Belange des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen 
angemessen zu berücksichtigen.  
Gemäß § 9 Absatz 1 DSchG NRW bedarf der Erlaubnis der Unteren 
Denkmalbehörde, wer Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenk-
mäler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen 
oder die bisherige Nutzung ändern will, in der engeren Umgebung 
von Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern Anlagen 
errichten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Er-
scheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird oder bewegli-
che Denkmäler beseitigen oder verändern will. 

Die Belange des Denkmalschutzes finden 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
Berücksichtigung (vgl. Kap. 2.4).  
 

Tabelle 2: Umweltschutzziele aus Fachgesetzen; Quelle: Eigene Darstellung 

1.2.2 Regionalplan 

Der Regionalplan Düsseldorf legt den nördlichen und westlichen Bereich des Plangebiets als Allge-
meinen Siedlungsbereich (ASB) fest. In der Beikarte 3B zum Regionalplan bildet der Ortsteil Weveling-
hoven insgesamt einen "zentralörtlich bedeutsamen allgemeinen Siedlungsbereich" (ZASB). Der öst-
liche Bereich wird als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) mit der Überlagerung „Regi-
onaler Grünzug“ festgelegt. Bei dem Regionalen Grünzug handelt es sich um den Grünzug „Erftaue“, 
der die besonderen Funktionen „Naherholung“ und „Biotopvernetzung“ erfüllen soll.  Im Zuge der 
Planung sollen für den nördlichen Bereich „Gemischte Bauflächen“ (M) und für den westlichen Be-
reich „Wohnbauflächen“ (W) ausgewiesen werden, wohingegen für den östlichen Bereich eine Ent-
wicklung von hochwertigen Grünflächen und somit eine Entwicklung von Teilflächen des Regionalen 
Grünzuges vorgesehen ist. Die bestehende Waldfläche im Süden soll zudem planungsrechtlich durch 
eine Darstellung von Flächen für Wald abgesichert werden. Den natur- und landschaftsbezogenen 
Vorgaben des Regionalplans kann somit Rechnung getragen werden.  

1.2.3 Flächennutzungsplan 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Stadt Grevenbroich stellt die Flächen des räumlichen Gel-
tungsbereiches überwiegend als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. In einem kleinen Teilbereich 
im Norden finden sich zudem die Darstellungen einer „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Haus-
gärten“ sowie „gemischte Bauflächen“. Die Belange der Landwirtschaft werden im Kapitel 2.1.8 sowie 
den darauf aufbauenden Kapiteln dieses Umweltberichts berücksichtigt. Darüberhinausgehende Um-
weltvorgaben werden durch den bestehenden Flächennutzungsplan nicht getroffen und stehen dem 
geplanten Vorhaben somit nicht entgegen.  

1.2.4 Naturschutzfachliche Schutzgebiete 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach 
sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreser-
vate (§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Na-
turdenkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich ge-
schützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung 
und Umsetzung von Vorhaben hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit zu untersuchen.  
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Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. 
§ 22 Abs. 2 BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Unteren Natur-
schutzbehörden festgesetzt. (vgl. § 7 LNatSchG) 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem Landschaftsplan Rhein-Kreis Neuss, Teilabschnitt VI "Grevenbroich / Rommerskirchen" mit Abgrenzung 
des Plangebietes (gelb-orangener Kreis); Quelle: Eigene Darstellung nach (Rhein-Kreis Neuss, 2014) 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans Rhein-Kreis Neuss, Teilab-
schnitt VI "Grevenbroich / Rommerskirchen". Dieser befindet sich aktuell in der Neuaufstellung. Der 
derzeit rechtskräftige Plan setzt für den überwiegenden Bereich des Plangebietes das Entwicklungs-
ziel 1 „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftsele-
menten reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“ fest. Zudem ist im Umgebungsbereich eine 
Erstaufforstung mit Laubbäumen vorgesehen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes befinden sich 
kleinere Flächen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Landschaftsplans. 

Elemente einer reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft sind im Plangebiet selbst nicht vor-
handen, sodass ein diesbezüglicher Erhalt vorliegend nicht einschlägig ist. Eine Anreicherung der 
Landschaft wird insbesondere für den östlichen Teil des Plangebietes beabsichtigt. Dort besteht das 
Ziel insbesondere in der Schaffung, Verbesserung und Vernetzung naturnaher Lebensräume. Dies 
kann unter anderem durch die Vermehrung von Waldfläche, der Umwandlung nicht bodenständiger 
Bestände in naturnahe Waldbestände sowie die Anlage und Pflege von Feldgehölzen, Hecken, Baum-
gruppen und Einzelbäumen erfolgen.  Durch die geplante Darstellung von „Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ mit der Zweckbestim-
mung „ökologische Ausgleichsfläche“ sowie einer Konkretisierung durch grünordnerische Festset-
zungen auf nachgelagerter Planungsebene kann eine Anreicherung der Landschaft und somit eine 
Fortführung des Grünzuges erfolgen. Die neu angelegten Grünstrukturen können zugleich zum Aus-
gleich planbedingter Eingriffe beitragen. 

Insgesamt sind somit keine Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplanes erkennbar. 



Stadt Grevenbroich 
Umweltbericht zur 36. Flächennutzungsplanänderung „An der Heckstraße“ 

 
 
 

9 

Zur Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von Natur-
parken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich ge-
schützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“ 
zurückgegriffen (MULNV NRW, 2020). Eine Überlagerung mit entsprechenden Gebieten besteht dem-
nach nicht. 

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich die Biotopverbundfläche herausragender Bedeutung 
„Hochbroich und Wald-Wiesen-Komplex westlich von Hülchrath“. Es handelt sich um relativ natur-
nahe Laubmischwaldbestände mit artenreicher Krautschicht in der Erftniederung innerhalb des Re-
gionalen Grünzuges. Des Weiteren befindet sich nordwestlich des Plangebietes die Biotopverbund-
fläche besonderer Bedeutung „Erftaue zwischen Neuss Gnadenthal und Wevelinghoven“. Ziel dieses 
Biotopverbundes ist die Entwicklung der Erftaue zu einem vernetzenden System durch Wiederher-
stellung eines weitestgehend natürlichen Zustand des Fließgewässers, Entwicklung von extensiv ge-
nutztem Grünland durch Extensivierung der Grünlandnutzung und Rücknahme des Ackerbaus bei 
gleichzeitiger Förderung von gehölzstrukturiertem Extensivgrünland und Anreicherung mit bachau-
entypischen Elementen sowie Wiederentwicklung von Auwald durch Aufforstung mit und Überfüh-
rung der Pappelforste in Arten der potentiellen, natürlichen Vegetationen. Beide Biotopverbunde 
werden nicht durch die verfahrensgegenständliche Fläche überlagert, weshalb Konflikte nicht er-
sichtlich sind. Vielmehr kann durch die Festsetzung von öffentlichen Grünflächen sowie Anpflanz-
festsetzungen im östlichen Bereich des Plangebietes die Biotopverbundwirkung ggf. gesteigert wer-
den.  

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-
stand allenfalls in Bezug auf Natura-2000-Gebiete ersichtlich. Bei dem nächstgelegenen Natura-
2000-Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Knechtstedener Wald mit Chorbusch“, welches 
sich ca. 6,5 km westlich des Plangebietes befindet. „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von Na-
tura 2000-Gebieten durch in Flächennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des § 1 Abs. 
1 BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des § 1 Abs. 
2 BauNVO/ § 9 Abs. 1 BauGB kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den Gebieten 
in der Regel nicht ausgegangen werden.“  (MKULNV NRW, 2016). Damit ist eine direkte Beeinträchti-
gung nicht zu erwarten. Zudem lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, z.B. eine erhebliche Ver-
änderung der Grundwasserneubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffausstoß erwarten, die 
zur Annahme führen, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu rechnen bzw. der Regelunter-
suchungsabstand zu erhöhen ist. 

Daneben besteht eine Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore zwischen 
verschiedenen Natura-2000-Gebieten; z.B. durch Beeinträchtigung von Trittsteinbiotopen und Rast-
plätzen oder durch Vorhaben mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befin-
den sich im erweiterten Umfeld des Plangebietes. Das Plangebiet befindet sich zwischen den vorge-
nannten Gebieten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor nicht pauschal ausgeschlossen 
werden kann. Aufgrund der eher geringwertigen, ökologischen Ausprägung der im Plangebiet vorhan-
denen Biotope und anthropogener Störung durch angrenzende Siedlungsnutzungen ist eine Bedeu-
tung als Trittsteinbiotop oder Rastplatz jedoch nicht ersichtlich. Denn im Umfeld des Plangebietes, 
beispielsweise in der Nähe der Erft, bestehen Ausweichmöglichkeiten, die für ziehende Arten deutlich 
attraktiver sein sollten. Zudem bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barriere-
wirkungen für überfliegende Arten führen. In diesem Zusammenhang sind planbedingte Konflikte 
nicht ersichtlich. 
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Zusammenfassend sind Konflikte mit den vorliegend relevanten, naturschutzfachlichen 
Schutzgebieten nicht zu erwarten. 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2) 

Gemäß BauGB Anlage 1 Nr. 2 sind die in der Umweltprüfung ermittelten, erheblichen Umweltauswir-
kungen zu beschreiben und zu bewerten. Dies umfasst neben der Bestandsbeschreibung und der 
Entwicklungsprognosen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung auch die Darlegung 
von Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die Prüfung von Planungsalternativen 
sowie eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 

2.1 Basisszenario sowie Bewertung und Prognose zum Umweltzustand 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a und b) 

Gemäß BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a und b umfasst der Umweltbericht eine Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Basisszenario) sowie eine Prognose über 
die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung (Entwicklungsprognose). Die Be-
trachtung wird anhand der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a), c) und d) BauGB genannten Schutzgüter gegliedert. 
Diese sind als umfassende Bezeichnung der Umweltbelange zu verstehen (Ernst, Zinkhahn, 
Bielenberg, & Krautzberger, 2019). Aufgrund funktionaler Zusammenhänge werden Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt sowie Luft und Klima gebündelt betrachtet. Hierdurch werden diesbezügliche 
Wirkungszusammenhänge erfasst. Weitere Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge werden in den Ka-
piteln zu den jeweiligen Schutzgütern beschrieben. Auf ein gesondertes Kapitel zur Beschreibung des 
Wirkungsgefüges wird verzichtet. 

Da Basisszenario und Entwicklungsprognose aufeinander aufbauen, werden auch diese zusammen-
gefasst. Ebenso werden die Auswirkungen der Nichtdurchführung der Planung im Kapitel 2.3 gebün-
delt, da sie überwiegend zu keiner erheblichen Veränderung des Umweltzustandes führen. 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere und Pflanzen erfüllen Funktionen in Stoffkreisläufen, als Bewahrer genetischer Vielfalt und Ein-
flussfaktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs-, Filter- und Produktionsfunktion für Boden, Was-
ser, Luft bzw. Klima). Daher sind sie in ihrer biologischen Vielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt 
umfasst wiederum drei Aspekte: Die Vielfalt der Ökosysteme (z.B. Lebensgemeinschaften, Lebens-
räume, Landschaften), der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (BfN, 2020). 

BASISSZENARIO 

Die Fläche unterliegt derzeit überwiegend einer ackerbaulichen Nutzung. Die nördlichen Flächen 
zählen zudem teilweise zu den privaten Gartenflächen der nördlich angrenzenden Wohnbebauung. 
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Dort sind auch Strukturen einer ehemaligen Obstbaumwiese zu finden. Weitere, untergeordnete Ge-
hölze befinden sich im Randbereich der südwestlichen Plangebietsgrenze. Im südlichen Bereich des 
Plangebietes bestehen einige Gehölze, die sich zu einem kleinen Waldbereich formieren. Eine be-
sondere Ausprägung der Ruderal- und Segetalflora konnte während der Begehungen nicht festge-
stellt werden. Allenfalls sind sie im Übergang zum östlich gelegenen Wirtschaftsweg aufzufinden. 

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen in NRW kaum vor. Es sind lediglich 6 planungsrelevante 
Arten mit jeweils sehr wenigen Vorkommen bekannt. Diese finden sich überwiegend an Sonderstand-
orten mit sehr spezifischen Habitatansprüchen. Diese Habitatanforderungen sind in den vorliegen-
den Fällen nicht gegeben. 

Im Hinblick auf Tiere stellt auch Ackerboden einen Lebensraum, z.B. für Bodenorganismen und Des-
truenten dar. Bei der Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes kommt diesen häufig vor-
kommenden Lebewesen eine besondere Bedeutung zu. Durch intensive Bewirtschaftung und Bear-
beitung stehen die vorliegenden Böden jedoch nur eingeschränkt als Lebensraum zur Verfügung. 

Rückzugsmöglichkeiten in Form von Sträuchern sowie Ansitz- oder Singwarten bestehen lediglich im 
Bereich der rückwärtigen Gärten bzw. der ehemaligen Obstbaumwiese, im Bereich der Gehölzgruppe 
im Südwesten sowie im Bereich des kleinen Wäldchens im Süden des Plangebietes. Die Flächen der 
ehemaligen Obstbaumwiese werden derzeit als Lagerplatz für Bauschutt verwendet. Durch eine gut-
achterliche Überprüfung der Baumbestände wurde ermittelt, dass diese nicht adäquat gepflegt und 
durch Einflüsse vorheriger Bauvorhaben bereits erheblich beeinträchtigt wurden. Typische Arten-
vorkommen des Lebensraums „Obstbaumwiese“ wären insbesondere der Steinkauz und Gartenrot-
schwanz. Angesichts der erheblichen Störung des Biotops besitzen die Strukturen allerdings kaum 
noch die nötige Lebensraumeignung. Insgesamt kann es innerhalb des Plangebietes aufgrund der 
angrenzenden Wohnnutzungen, der Verkehre der L142 sowie weiteren anthropogenen Nutzungen zu 
Störwirkungen und daraus resultierendem Meideverhalten kommen. Die verfahrensgegenständlichen 
Flächen sind somit lediglich für störunempfindliche Arten potenziell geeignet.  Die von der Ortslage 
abgewandten Teile des Plangebietes können aufgrund der Großflächigkeit des Plangebietes von Tie-
ren als Nahrungshabitat (z.B. durch Fledermäuse und Greifvögel), als Fortpflanzungsstätte (z.B. durch 
Feldhamster, Feldlerche, Wachtel und Rebhuhn) oder als Ruhestätte (z.B. durch Rehwild und Feld-
hasen) genutzt werden. 

Das Vorkommen besonders geschützter Arten wurde im Rahmen des parallel verlaufenden Bebau-
ungsplanverfahrens anhand einer Artenschutzprüfung der Stufe I fachgutachterlich untersucht (Büro 
für Freiraumplanung D. Liebert, 2021). Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das Eintreten von Ver-
botstatbeständen i. S. des § 44 BNatSchG für die Arten Feldlerche, Feldsperling, Fitis, Gartenrot-
schwanz, Gelbspötter, Gimpel, Grauammer, Grauschnäpper, Nachtigall, Rebhuhn, Star, Steinkauz, 
Sumpfrohrsänger, Türkentaube, Turmfalke, Turteltaube, Wacholderdrossel, Waldohreule, Zwergfle-
dermaus zunächst nicht ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der Vielzahl potenziell vorkommen-
der planungsrelevanter Arten wäre die Summe der erforderlichen Maßnahmen zwar grundsätzlich 
fachlich abbildbar, entspräche jedoch bei einer reinen „worst case“ Betrachtung nicht dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Diesbezüglich wurden im Zeitraum zwischen Februar und Juli 2021 ins-
gesamt 8 weitere Kartierungen der Avifauna sowie 2 Baumhöhlenkontrollen durchgeführt. Die Er-
kenntnisse wurden in einer ASP II zusammengefasst (Büro für Freiraumplanung D. Liebert, 2022). 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass im Eingriffsgebiet sowie im nahen Umfeld keine Lebensstätten 
planungsrelevanter Arten festgestellt werden konnten. Die Baumhöhlenkontrollen konnten keinen 
Nachweis eines Besatzes erbringen. Für die Feldlerche konnte ca. 100 Meter östlich des Plangebietes 
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ein Revier im Intensivacker festgestellt werden. Aufgrund der Entfernung entstehen hierdurch jedoch 
keine artenschutzrechtlichen Konsequenzen. 

Die biologische Vielfalt innerhalb des Plangebietes wird als gering ausgeprägt beurteilt. Weder hin-
sichtlich der Ökosysteme noch hinsichtlich der vorhandenen Arten kann eine hervorzuhebende Viel-
falt festgestellt werden.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Durch die Umsetzung des Vorhabens werden vorhandene Bepflanzungen, mit Ausnahme der Gehölze 
im südlichen Bereich des Plangebietes, vollständig entfernt. Aufgrund des geringen Ausgangswert der 
Bepflanzungen werden die Eingriffe als nicht erheblich bewertet. Gleichwohl stellen sie ein Habitat 
für unterschiedliche Tiere dar.  

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der besonders oder streng geschützten 
Arten bzw. europäische Vogelarten mitsamt ihrer Lebensstätten zu beeinträchtigen. Eine Betrach-
tung von Jagdhabitaten kann bei der Bewertung von Empfindlichkeit und Eingriff zunächst unberück-
sichtigt bleiben (vgl. BVerwG, Besch. V. 13.03.2008 – 9 VR 10.07). Ausgenommen sind Jagdhabitate, 
deren Beeinträchtigung den Fortbestand gesetzlich geschützter Fortpflanzung- und Ruhestätten ge-
fährdet bzw. Individuen die Nahrungsgrundlage in einer solchen Form entzieht, dass diese verhun-
gern und damit indirekt getötet werden. Da Jagdhabitate mit spezieller oder besonderer Ausprägung 
im Plangebiet nicht vorhanden sind, liegt dieser Ausnahmetatbestand vorliegend nicht vor. 

In Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann es durch mit dem Baustellenbetrieb verbundene 
Schall-, Licht- und Staubimmissionen zur Verdrängung störempfindlicher Arten kommen. Durch die 
Baufeldräumung können Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft zerstört werden und eine Ver-
letzung und/oder Tötung von Individuen einhergehen. Durch das Vorhandensein des Vorhabens wer-
den alle Arten, die nicht siedlungsangepasst sind, dauerhaft auf dem Plangebiet verdrängt. 

In einer Artenschutzprüfung der Stufe II konnten Brut- oder Lebensstätten von zu erwartenden, be-
sonders oder streng geschützten Arten jedoch nicht festgestellt werden (Büro für Freiraumplanung 
D. Liebert, 2022). Somit sind diesbezüglich keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  

Zudem ist es gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG allgemein verboten, wildlebende Tiere und Pflanzen ohne 
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen. Ein vernünftiger Grund liegt vor, wenn eine Handlung aus-
drücklich erlaubt oder nach Abwägung durch einen durchschnittlich gebildeten, dem Naturschutz 
aufgeschlossenen Betrachter gerechtfertigt ist. (Lütkes/Ewer, 2018). Dies ist bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen regelmäßig der Fall (WM BW, 2019). Somit steht der allgemeine Artenschutz einem Bau-
leitplan bereits dann nicht entgegen, wenn dessen Aufstellung erforderlich ist und Standort bzw. 
Plankonzeption unter Abwägung mit in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden. Das Gebot 
zur Vermeidung nicht erforderlicher Beeinträchtigungen bleibt hiervon unberührt. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kann auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht ausgeschlossen werden. Jedoch bestehen auf 
den nachgelagerten Planungsebenen Maßnahmen, die eine erhebliche Beeinträchtigung vermeiden, 
vermindern oder ausgleichen können.  Eine Beschreibung der Maßnahmen erfolgt unter Kapitel 2.4. 
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2.1.2 Fläche 

Fläche ist unvermehrbare Ressource, Lebensgrundlage für den Menschen und wird durch diesen 
beansprucht (BMU, 2017). Planungsrechtliche oder tatsächliche Inanspruchnahme ist mit der Zu-
nahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche gleichzusetzen (MULNV NRW, 2018); nicht jedoch mit Ver-
siegelung, da auch gestaltete Grün-, Erholungs- und Freizeitflächen zur Siedlungs- und Verkehrsflä-
che gezählt werden (BMU, 2017). Bei Inanspruchnahme erfolgt eine Nutzungsänderung, was zumeist 
mit irreversiblem Verlust der ursprünglichen Funktion einhergeht.   

BASISSZENARIO 

Das Plangebiet umfasst Fläche im Umfang von ca. 4,87 ha. Es handelt sich sowohl planungsrechtlich 
als auch in der Realität um überwiegend unbeanspruchte Flächen. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Aufgrund des großen Flächenumfangs des geplanten Vorhabens der geringen Vorbelastung ist vor-
liegend von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen. Durch die Flächennutzungs-
planänderung wird die bauliche Nutzung bisheriger landwirtschaftlicher Flächen vorbereitet. Der Ein-
griff in das Schutzgut Fläche ist als erheblich zu bewerten. Eine Untersuchung möglicher Kompensa-
tionsmaßnahmen erfolgt im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts. 

2.1.3 Boden 

Gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus ist er Ausgleichsmedium in Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen sowie Ab- und Aufbaumedium für stoffliche Entwicklung. Aus unterschiedlichen 
Gründen kann er schutzwürdig sein (GD NRW, 2018c): 

• Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte 

• Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit 

• Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum 

Ferner erfüllt Boden Funktionen als Standort und als Archiv. Zur Vermeidung von Dopplungen werden 
diese in den Kapiteln 2.1.2 und 2.1.8 sowie den darauf aufbauenden Kapiteln beschrieben. 

BASISSZENARIO 

Zur Bewertung des Bodens werden die Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
NRW (Land NRW, 2020) und die Bodenkarten im Maßstab 1:5.000 (GD NRW, 2018a) und 1:50.000 (GD 
NRW, 2018b) verwendet (vgl. Abbildung 3). Hieraus ergeben sich die nachfolgenden Erkenntnisse. 
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Abbildung 3: Bodenkarte mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches (dunkelgrüne Linie); (Land NRW, 2020) sowie (GD NRW, 
2018b) 

Zusammensetzung 

Gemäß Bodenkarte ist im Plangebiet der Bodentyp Parabraunerde vorherrschend. In einem unter-
geordneten Teilbereich im Norden finden sich auch Auengley- bzw. Gleyböden. Die jeweilige Zusam-
mensetzung wird in nachfolgender Tabelle erläutert. 

 Zusammensetzung der vorhandenen Böden 
 

Bodentyp Bestandteil 
Schicht-

höhe (dm) 

Boden 1  Parabraunerde 

Mittel toniger Schluff 
Zum Teil stark toniger Schluff 

aus Löß 
12 bis 19 

Schwach lehmiger Sand, kiesig 
und schwach toniger Sand, kiesig 

aus Terrassenablagerung 
1 bis 8,1 

Boden 2 

Auengley/Gley 
über Niedermoor 
über vereinzelt 
Nassgley/vereinzelt 
Niedermoorgley 

stark toniger Schluff aus Bachablagerung 3 bis 10 
Niedermoortorf aus Niedermoor 3 bis 17,1 

mittel toniger Schluff, vereinzelt karbonathaltig 
aus Bachablagerung 

0 bis 6 

Sand, vereinzelt karbonathaltig und schwach   
lehmiger Sand, vereinzelt karbonathaltig und mit-
tel lehmiger Sand, vereinzelt karbonathaltig aus 

fluviatile Ablagerung 

0 bis 14,1 

Tabelle 3: Zusammensetzung des vorhandenen Bodens (GD NRW, 2018b) 

Im Rahmen des parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahrens wurde eine Bodenuntersuchung 
durchgeführt. Dort konnte festgestellt werden, dass der tatsächlich vorhandene Boden aus einer 
maximal 0,8 m tiefen Schicht bindigem Mutterboden aus Schluff über einer ca. 1,3 m tiefen Schicht 
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Hochflut- bzw. Auenlehm, ebenfalls aus Schluff über einer Terrassenschicht aus Sanden und Kies-
sanden besteht (Terra Umwelt Consulting GmbH, 2021). Dies deckt sich grundsätzlich mit den Daten 
aus der Bodenkarte NRW.  

Bodenparameter 

Der vorhandene Boden weisen überdurchschnittlich hohe Bodenparameter auf. Eine detaillierte Er-
fassung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung 

Parameter Definition 

Wert 

Boden 1 Boden 2 

Wertzahlen 
der Boden-
schätzung 

Die Bodenwertzahl drückt Reinertragsunterschiede aus, die bei 
üblicher und ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nur durch den 
Ertragsfaktor Boden bedingt sind. 

70 bis 80 
(hoch) 

30 bis 50 
(mittel) 

Feldkapazität 

Die Feldkapazität bestimmt die Fähigkeit des Bodens, die Verla-
gerung von Stoffen wie Nitrat, die weder adsorptiv festhalten 
noch mikrobiell umgesetzt werden, in den Untergrund zu min-
dern. 

367 mm 
(hoch) 

568 mm 
(sehr hoch) 

Nutzbare 
Feldkapazität 

Bei grundwasserfreien und nicht staunässedominierten Stand-
orten ist die nutzbare Feldkapazität das wesentliche Maß für die 
Bodenwassermenge, die den Pflanzen zur Verfügung steht. 

218 mm 
(sehr hoch) 

342 mm 
(extrem 
hoch) 

Luftkapazität 

Luftkapazität ist ein Maß für die Versorgung der Pflanzenwurzeln 
mit Sauerstoff, das die Speicherkapazität für Starknieder-
schläge, Grundwasser sowie Staunässe darstellt und zusammen 
mit der Wasserleitfähigkeit die Amplitude und Geschwindigkeit 
von Wasserstandsänderungen im Witterungsverlauf bestimmt. 

110 mm 
(mittel) 

128 mm 
(mittel) 

Kationen-
austausch-
kapazität 

Nährstoffe kommen in der Natur als Kationen vor. Die Kationen-
austauschkapazität bezeichnet die Menge an Nährstoffen, die 
ein Boden bezogen auf seine Masse binden und abgeben kann. 

207 
mol+/m² 

(hoch) 

1.537 
mol+/m² 

Effektive 
Durchwurze-
lungstiefe 

Die effektive Durchwurzelungstiefe kennzeichnet die Tiefe, bis 
zu der das pflanzenverfügbar gespeicherte Bodenwasser von 
einjährigen Nutzpflanzen bei Ackernutzung in niederschlagsar-
men Jahren vollständig ausgeschöpft werden kann. 

11 dm 
(sehr hoch) 

11 dm 
(sehr hoch) 

Tabelle 4: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung (GD NRW, 2018b) 

Schutzwürdigkeit 

Die Schutzwürdigkeit eines Bodens ergibt sich laut dem BBodSchG aus dem Ausprägungsgrad der 
Erfüllung natürlicher Bodenfunktionen sowie der Archivfunktion (GD NRW, 2018c). Vorliegend ist die 
Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen vorrangig zu betrachten, da sich die Archivfunktion aus 
dem Vorhandensein von Bodendenkmälern und anderen denkmalrechtlichen Gegebenheiten ergibt 
und diese an dieser Stelle nicht untersucht werden. Die Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden ist 
somit der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  
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Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden 
Bodenteilfunktion Schutzwürdigkeit gegeben? 

 Boden 1 Boden 2 
Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte nein nein 
Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit ja nein 
Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum nein ja 

Tabelle 5: Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens; (GD NRW, 2018b) 

Der Geologische Dienst NRW sowie der Rhein-Kreis Neuss weisen in Ihren Stellungnahmen im Rah-
men der Frühzeitigen Beteiligung nochmal gesondert auf die besondere Schutzwürdigkeit des Bo-
dens hin. Beim Boden 2 (s. Tabelle 5) ist die Schutzwürdigkeit der Böden als Wasserspeicher im 2-
Meter-Raum mit hoher Funktionserfüllung als Regulations- und Kühlungsfunktion angegeben. Es han-
delt sich jedoch um einen untergeordneten Teilbereich nördlich an der Römerstraße, der im Rahmen 
des nachgelagerten Bauleitplanverfahrens baulich nicht überprägt wird und im Bestand erhalten 
bleibt. Durch die vorliegende Planung erfolgt daher keine negative Beeinflussung hinsichtlich der ge-
nannten Bodenfunktion. 

Vorbelastung / Altlasten 

Im Bereich der ackerbaulich genutzten Flächen können Einträge durch Biozide oder Düngemittel 
nicht ausgeschlossen werden. Die abschließende Bewertung wird auf die nachfolgende Planungs-
ebene abgeschichtet. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Die vorliegenden Böden besitzen eine natürliche Bodenfruchtbarkeit und erfüllen im besonderen 
Maße eine Regelungs- und Pufferfunktion. Somit ist von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
auszugehen.  

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch Versiegelung, Verdichtung, Abtragun-
gen und Aufschüttungen dauerhaft verändert. Insbesondere auf den versiegelten Flächen gehen die 
natürlichen Funktionen verloren. Daher sind die baubedingten Eingriffe in das Schutzgut Boden als 
erheblich zu bewerten und zu kompensieren. Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Maßnah-
men erfolgt im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts. 

Durch den Betrieb von Wohngebieten sind keine erheblichen Bearbeitungen des Bodens oder 
Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. Insofern wird das Vorhandensein des Wohngebietes vo-
raussichtlich zu keinen weiteren, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden führen. 

2.1.4 Wasser 

Gemäß § 1 WHG erfüllt Wasser Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Es beeinflusst das Klima, da Wärme durch Verdunstung der Atmo-
sphäre zugeführt wird (DWD, 2020). Im Hinblick auf seine zerstörerische Kraft ist der Hochwasser-
schutz zu beachten. 
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BASISSZENARIO 

Zur Beschreibung des Schutzgutes wird u.a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsys-
tem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS WEB) zurückgegriffen (MULNV NRW, 2019). 
Demgemäß können die nachfolgenden Aussagen getroffen werden. 

Oberirdische Gewässer 

Gemäß § 2 WHG handelt es sich bei oberirdischen Gewässern um Fließgewässer mit ständigem oder 
zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Sie werden ein-
geteilt in Gewässer erster und zweiter Ordnung sowie in sonstige Gewässer.  

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewässer erster Ordnung sind im mittel-
baren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Das nächstgelegene Gewässer zweiter Ordnung 
stellt die Erft in etwa 320 m nördlicher Entfernung des Plangebietes dar. Das Plangebiet befindet sich 
im Einzugsgebiet des Gewässers. Sonstige Oberflächengewässer bestehen im Bereich des Heerwas-
sergrabens ca. 120 m nördlich sowie des Klostergrabens und Gillbachs ca. 700 m bzw. 1,2 km östlich 
des Plangebietes.  

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 274_02 „Grundwassereinzugsgebiet Erft“. Dieser 
befindet sich mengenmäßig wie auch chemisch in einem schlechten Zustand. Während der Boden-
untersuchung im Rahmen des parallel verlaufenden Bauleitplanverfahrens wurde der Grundwasser-
spiegel bis 5,0 m Tiefe unter Geländeoberfläche nicht angetroffen. Der Grundwasserspiegel ist der-
zeit zudem durch die Sümpfungsmaßnahmen des Tagebau Garzweiler um 2,0 bis 3,0 m abgesenkt. 
Dies wurde durch eine Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der Behördenbe-
teiligung bestätigt. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in 
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Been-
digung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Eine kleinräumige Beschreibung der vorhandenen Grundwassereinflüsse ist unter Berücksichtigung 
des Bodens möglich. Hierzu wird auf die Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 zurückgegriffen (GD NRW, 
2018b) . Demnach ist im Plangebiet mit Pseudogley-Braunerde zu rechnen. Es ergeben sich die nach-
folgenden Parameter.  

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser 
Parameter Definition Bodentyp 

Gesättigte 
Wasserleitfä-
higkeit 

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf) kennzeichnet, mit welchem Widerstand 
ein Boden Wasser gegen die Schwerkraft halten kann. Sie dient der Bewer-
tung des Bodens als mechanischer Filter, beeinflusst die Erosionsanfälligkeit 
und wird zur Ermittlung vom Dränbedürftigkeit bzw. Dränabständen verwen-
det. 

12 cm/d 
(mittel) 

Kapillare Auf-
stiegsrate 

Die kapillare Aufstiegsrate gibt an, in welcher Intensität ein Boden Wasser 
aus den grundwasserbeeinflussten Schichten durch die Kraft seiner Kapilla-
rität in den effektiven Wurzelraum nachliefert. 

0 mm/d 
(keine Nach-

lieferung) 

Grundwas-
serstufe 

Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit von Klima- und Witte-
rungsverhältnissen sowie Wasserverbrauch durch Vegetation oder Men-
schen mehr oder weniger stark. Die Grundwasserstufen geben den Kernbe-
reich der Grundwasserschwankung wieder. 

0 
(Ohne 

Grundwas-
ser) 
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Staunässe-
grad 

Staunässe tritt auf, wenn eine geringe wasserdurchlässige Zone im Boden 
(Staukörper) die Versickerung des Niederschlagswassers hemmt und somit 
zur Vernässung des darüber liegenden Bereiches (Stauwasserleiter) führt. 

0 
(ohne 

Staunässe) 

Versicke-
rungseignung 

Die Versickerungseignung stellt eine Ersteinschätzung dar, in welchem Maß 
Böden für eine Versickerung von Niederschlagswasser geeignet sind und 
welche Gründe gegebenenfalls entgegenstehen.  

ungeeignet 

Tabelle 6: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser (GD NRW, 2018b) 

Die Angabe bezüglich der Versickerungseignung des Geologischen Dienstes NRW dient vorliegend 
lediglich als erste Einschätzung. Die abschließende Bewertung wird auf die nachfolgende Planungs-
ebene abgeschichtet. 

Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Innerhalb der Plangebiete befinden sich keine Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG). Bei dem nächstge-
legenen Wasserschutzgebiet handelt es sich um ein geplantes Trinkwasserschutzgebiet „Hemmer-
den-Kapellen“. Dieses befindet sich nordwestlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 930 m. 
In Anbetracht einer ausreichenden Fläche zwischen Plangebiet und Trinkwasserschutzgebiet, wird 
ein ungehindertes Fließen ins Trinkwasserschutzgebiet nicht erwartet. Zudem befinden sich großflä-
chige Bebauungen und Ackerflächen, sowie mehrere Verkehrswege zwischen den Gebieten. Somit 
besteht keine Wechselwirkung zwischen Plangebiet und Trinkwasserschutzgebiet. 

Heilquellen (§ 53 WHG) sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden und insofern mit abschließen-
der Sicherheit nicht von der Planung betroffen. 

Überschwemmungsgebiete (§ 78b WHG) bestehen im Bereich des Saeffeler Bachs. Mit diesen besteht 
keine räumliche Nähe und somit keine Überlagerung. 

Hochwasserentstehungsgebiete (§ 78d WHG) werden gemäß § 78d Abs. 2 WHG von den Ländern 
durch Rechtsverordnung festgesetzt. Dies ist in NRW aktuell noch nicht erfolgt. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Im Plangebiet sind wasserrechtliche Schutzgebiete oder oberirdische Gewässer nicht vorhanden. 
Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Versickerungsfähigkeit in den oberen Boden-
schichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte Auswirkungen auf die Qualität und 
Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasserschwankungen hervorgerufenen Bo-
denbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein geltende bauliche Standards bewäl-
tigt werden. Insgesamt ist damit von einer geringen, spezifischen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
Wasser auszugehen. 

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versiegelung 
und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich er-
achtet. Zudem bestehen auf der nachgelagerten Planungsebenen Möglichkeiten, das anfallende Nie-
derschlagswasser dem Wasserkreislauf nicht permanent zu entziehen. Der Bau und Betrieb von 
Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße zum Einsatz wassergefährdender 
Stoffe. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insgesamt nicht zu erwarten.  
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2.1.5 Luft und Klima 

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage für die Vegetationsentwicklung und ist unter dem Aspekt 
der Niederschlagsrate für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Luft 
ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen 
als Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige 
Frischluftzufuhr sind Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

BASISSZENARIO 

Klimadaten 

Die Stadt Grevenbroich liegt innerhalb des klimatischen Bereiches der Niederrheinischen Bucht. Es 
besteht ein gemäßigtes, warmes und atlantisch-maritim geprägtes Klima. (Matthiesen, 1989) 

Zur Bewertung des lokalen Klimas wird auf den Klimaatlas Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen 
(LANUV NRW, 2020b). Demnach ist das Klima des Plangebietes im Jahresmittel durch eine Lufttem-
peratur von 11,1°C, eine Niederschlagssumme von 740 mm und eine Sonnenscheindauer von 1.596 
Stunden gekennzeichnet. Die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe liegt bei ca. 3,5 m/s, unterliegt je-
doch kleinräumigen Schwankungen. 

Luftschadstoffe 

Zur Bewertung der zu erwartenden Luftschadstoffe wird auf das Online-Emissionskataster Luft NRW 
zurückgegriffen (LANUV NRW, 2020a). Hier wird zwischen zahlreichen Emittenten- und Schadstoff-
gruppen unterschieden. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Angaben bei gleichzeitiger Wah-
rung der Anstoßfunktion, ist die weitere Betrachtung auf eine fachlich begründete Auswahl zu be-
schränken. 

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf den Klimawandel erfolgt eine Betrachtung der im Ky-
oto-Protokoll benannten Treibhausgase (Umweltbundesamt, 2020a): Kohlendioxid, Methan, und 
Lachgas (N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (HFKW). Aufgrund der hierfür europaweit definier-
ten Grenzwerte (Umweltbundesamt, 2020b) wird die Betrachtung auf die Feinstaubfraktion PM10 er-
weitert. Eine Betrachtung der Fraktion PM2,5 ist mangels Datengrundlage nicht möglich. Da im Rah-
men des vorliegenden Umweltberichtes keine Ursachenforschungen betrieben, sondern lediglich die 
Auswirkung des Planvorhabens im Zusammenwirken im bestehenden Gesamtgefüge untersucht wer-
den, erfolgt die Betrachtung der vorgenannten Schadstoffe über alle Emittentengruppen hinweg.  

Schadstoff Menge Belastung 

Bezeichnung 
Chem. Sum-
menformel 

Nördlicher 
Teilbereich 

Südlicher Teil-
bereich 

Nördlicher 
Teilbereich 

Südlicher Teil-
bereich 

Kohlendioxid CO2 1.100 t/km² 2.024 t/km² mittel mittel 

Methan CH4 82 kg/km² 231 kg/km² mittel mittel 

Lachgas N2O 24 kg/km² 48 kg/km² mittel mittel 

Fluorierte 
Treibhausgase 

HF 
94 g/km² 110 g/km² niedrig mittel 

Feinstaub PM10 133 kg/km² 334 kg/km² niedrig mittel 
Tabelle 7: Belastung des Plangebietes mit klimatisch wirksamen Luftschadstoffen; (LANUV NRW, 2020a) 
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Klimatisch wirksame Funktionen 

Bei den verfahrensgegenständlichen Flächen handelt es sich überwiegend um unbebaute Flächen, 
die eine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet erfüllen. Klimatisch bedeutsame Vegetationsstruktu-
ren, die zur Bildung von Frischluft und zur Bindung von Luftschadstoffen beitragen würden, sind in-
nerhalb der verfahrensgegenständlichen Flächen lediglich untergeordnet in einigen Randbereich 
vorhanden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung werden die klimatischen Funktionen im überwie-
genden Teil des Plangebietes jahreszeitabhängig bzw. bei fehlender Vegetation eingeschränkt erfüllt. 
Innerhalb von Zeiträumen, in denen die Fläche von keiner Vegetation bedeckt ist, kann ferner die 
Bildung von Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden. 

Starkregen 

Der Stadt Grevenbroich liegt ergänzend zur Starkregenhinweiskarte für NRW eine lokale Starkregen-
gefahrenkarte der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste vor. Diese weist in kleineren Teilbereichen eine 
Betroffenheit auf. Bei seltenen Starkregenereignissen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) sind insbeson-
dere kleinere Flächen im westlichen sowie nördlichen Teil des Plangebiet von Wasserhöhen mit 0,1 - 
0,5 m betroffen.  Bei extremen Starkregenereignissen (90mm/m²/h) stellt sich ebenfalls die o.g. Be-
troffenheit mit Wasserhöhen von bis zu 0,1 - 0,5 m dar. Fließgeschwindigkeiten bestehen sowohl beim 
seltenen als auch extremen Starkregenereignis mit 0,5 m/s. Das Oberflächenwasser verläuft über-
wiegend in nördliche bzw. nordöstliche Richtung (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich 
mbH - GWD, 2023). 

Der Bundesraumordnungsplan verfolgt hinsichtlich Klimawandel und -anpassung das Ziel, Auswirkun-
gen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer bzw. durch 
Starkregen nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu prüfen 
(Ziel I.2.1 BRPH). Demnach ist hinsichtlich der oben aufgeführten Ausführungen zum Starkregen davon 
auszugehen, dass insbesondere die Menge an Niederschlagswasser weiter zunehmen wird und daher 
auch die Wassertiefen in Zukunft höher ausfallen werden. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Klimatisch bedeutsame oder luftreinhaltende Strukturen sind lediglich untergeordnet in vereinzelten 
Randbereichen des Plangebietes vorhanden. Die Vorbelastung hinsichtlich der Luftschadstoffe ist 
gering bis mittel, sodass insgesamt von einer geringen spezifischen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
ausgegangen werden kann.   

Durch Nutzungen im Rahmen von Wohnbauflächen werden in der Regel keine Emissionen hervorge-
rufen, die sich negativ auf die klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Schadstoffe in 
geringen Mengen sind vorwiegend im Zuge zusätzlicher Verkehre möglich. Zudem ist eine zuneh-
mende Versiegelung zu erwarten. Da versiegelte Flächen eine ungünstigere Strahlungsbilanz aufwei-
sen sind diesbezüglich zusätzliche, negative klimatische Wirkungen zu erwarten. Durch eine Bebauung 
der dem Planverfahren zugrundeliegenden Flächen werden zudem die Windströmungen beeinflusst. 
Die geplante Überbauung des Plangebietes führt zu einem vollständigen Verlust der Produktionsfä-
higkeit von Kaltluft. Die Entstehung einer Hitzeinsel ist zu erwarten. Mangels einer abschließenden 
Plankonzeption können die konkreten Auswirkungen jedoch erst auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung beurteilt werden. 
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Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Zahl an unbebauten Freiflächen 
gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine planbe-
dingte, unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die von Wohnvorhaben aus-
gehenden Mengen an Luftschadstoffen sind gering. Zudem werden durch die Anlage eines großzügi-
gen Grünbereiches im Osten des Plangebietes neue Strukturen geschaffen, die zur Bindung von Luft-
schadstoffen sowie zur Frischluftproduktion beitragen können. Zudem bestehen auf den nachgela-
gerten Planungsebenen Möglichkeiten, die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und 
Luft so gering wie möglich zu halten.  

Hinsichtlich der Starkregenthematik kann eine endgültige Klärung erst auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung erfolgen. Im Rahmen der Erschließungsplanung zum Bebauungsplan werden die Be-
troffenheit von Starkregen berücksichtigt und entsprechende Lösungsvorschläge zur schadlosen Ab-
leitung erarbeitet.  

Insgesamt werden die planbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht 
erheblich bewertet. 

2.1.6 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die 
Komposition verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches 
aus. Neben der Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch 
für den Erholungswert der Landschaft eine große Rolle.  

BESTANDSBESCHREIBUNG 

Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit der Köln-
Bonner Rheinebene, hier im Bereich des Erfttals. Ein kleiner Teil im Norden befindet sich im Bereich 
der naturräumlichen Haupteinheit Jülicher Börde, hier im Bereich des Erftmündungstals. Laut der 
heutigen potenziell natürlichen Vegetation (HpnV) müsste das Landschaftsbild insbesondere durch 
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald und stellenweise Erlenbruchwald und Eichen-Hainbuchenwald 
geprägt sein. 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches selbst herrschen überwiegend landwirtschaftliche Flä-
chen vor. Im Norden befinden sich zudem private Gartenflächen sowie die Reste einer alten Obst-
baumwiese. Im Süden des Plangebietes bestehen einige Gehölze, die sich zu einem kleinen Waldbe-
reich formieren.  

Im Norden und Westen des Plangebietes grenzt die Ortslage Wevelinghoven an die verfahrensgegen-
ständlichen Flächen. Deren Siedlungsstruktur wird überwiegend durch kleinteilige Wohnnutzungen 
geprägt. Vereinzelt bestehen dichtere Bebauungen, z.B. in Form von Gewerbe oder Gemeindebe-
darfsnutzungen. Südlich des Plangebietes verläuft die L142. Weiter südlich und östlich schließt die 
freie Feldflur an das Plangebiet an. Diese wird von einigen Wirtschaftswegen durchzogen. Das Plan-
gebiet befindet sich somit an der Grenze zur freien Landschaft und besitzt demzufolge eine gewisse 
Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen besitzen derzeit eine geringe Bedeutung für die Naherho-
lung. Sie dienen als landwirtschaftliche Nutzfläche und sind der Allgemeinheit nur beschränkt zugäng-
lich. Dennoch werden vorhandene Wirtschaftswege von ansässigen Menschen für die Naherholung 
genutzt. 



Stadt Grevenbroich 
Umweltbericht zur 36. Flächennutzungsplanänderung „An der Heckstraße“ 

 
 
 

22 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebietes für das übergeordnete Landschaftsbild oder die 
Naherholung ist nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des 
Schutzgutes auszugehen. 

Das Landschaftsbild wird durch den Bau des Vorhabens verändert. Aufgrund der Größe des Plange-
bietes ist diese Veränderung als erheblich zu bewerten. Vor diesem Hintergrund sind auf der nach-
gelagerten Planungsebene Maßnahmen zu berücksichtigen, die im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts 
zusammengefasst werden.  

Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, beispielsweise Rauchfahnen, erken-
nen, die zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbildes führen. In diesem Zusammen-
hang sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar.  

2.1.7 Mensch 

Neben dem indirekten Schutz durch Sicherung der übrigen Schutzgüter sollen gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes, gesichert werden. Zur Ver-
meidung von Dopplungen werden die Aspekte der Luftbelastung und Naherholung im Kapitel 2.1.5 
„Luft und Klima“ bzw. 2.1.6 „Landschaftsbild“ beschrieben. 

BASISSZENARIO 

Im Westen grenzen „reine Wohngebiete“ unmittelbar an das Plangebiet. Bei diesen handelt es sich 
um schutzwürdige Nutzungen. Auch weiter nördlich befinden sich überwiegend wohngebietstypische 
Nutzungen.  

Im Umfeld des Plangebietes bestehen unterschiedliche Emittenten. Hierbei werden insbesondere 
die Schallemissionen der südlich verlaufenden L142 von Bedeutung sein. 

Eine temporäre Belastung besteht durch die landwirtschaftliche Bearbeitung der Ackerflächen. Beim 
Einsatz von schweren Maschinen, beispielsweise Traktoren, kommt es insbesondere zu Lärmimmis-
sionen. Innerhalb von trockenen Zeiträumen kann die Entstehung von Staubimmissionen nicht aus-
geschlossen werden. Im Südwesten des Plangebietes befindet sich zudem die örtliche Feuerwehr, 
die ebenfalls temporäre Lärmimmissionen auslösen kann. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Bei den angrenzenden Baugebieten handelt es sich um Wohngebiete. Diese entsprechen der Nut-
zung des Planvorhabens. Zudem bestehen direkte Anschlussmöglichkeiten an das von Wohngebieten 
abgewandte Verkehrsnetz. In diesem Zusammenhang ist von einer geringen Empfindlichkeit gegen-
über den vom Planvorhaben ausgelösten Emissionen auszugehen. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen sind lediglich temporär und daher unerheblich. Der Betrieb 
wird wohngebietstypische Emissionen auslösen und die erzeugten Mehrverkehre werden aufgrund 
der guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ebenfalls keine wesentlichen zusätzlichen 
Belastungen verursachen. Damit werden die Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen durch plan-
bedingte Emissionen nicht erheblich sein. 

Die geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes können jedoch sowohl durch den Verkehrslärm 
als auch durch temporäre Feuerwehreinsätze beeinträchtigt werden. Diesbezüglich sind auf der 
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nachgelagerten Planungsebene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu ergreifen, die im Ka-
pitel 2.4 dieses Umweltberichts dargestellt werden. Im Rahmen des parallel laufenden Bebauungs-
planverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung (Büro für Schallschutz – Michael Mück, 
2022) durchgeführt und die generelle Umsetzbarkeit nachgewiesen. 

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung geht insbesondere im nördlichen Bereich an der Rö-
merstraße (Darstellung einer gemischten Baufläche und geringfügig Wohnbauflächen) über den Gel-
tungsbereich des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans hinaus und damit auch über 
den Untersuchungsraum des o.g. Schallgutachtens. Eine solche Vorgehensweise ist in der planeri-
schen Praxis nicht ungewöhnlich. Argumentativ lässt sich jedoch herleiten, dass die zusätzliche Dar-
stellung von Mischbauflächen bzw. Wohnbauflächen auf Ebene des Flächennutzungsplans keine im-
missionsschutzrechtlichen Konfliktlagen zur Folge haben, die einer Umsetzung in nachgelagerten 
Verfahren im Wege stehen. Aus dem Schallgutachten lässt sich entnehmen, dass die Verkehrslärm-
belastung im Plangebiet v.a. durch die südlich verlaufende L142 sowie die Langwadener Straße be-
stimmt wird. Eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 sowie der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV sind im südlichen Plangebiet zu erwarten, jedoch nicht im nördlichen Bereich 
in Richtung der Bebauung an der Römerstraße. Die Betrachtung des Gewerbelärms zeigt ebenfalls 
nur Konfliktlagen im südlichen Plangebiet (im Zusammenhang mit der Feuerwache). Die nördlichen 
Bereiche an der Römerstraße, die zusätzliche durch die Flächennutzungsplanänderung umfassten 
werden, sind aus schalltechnischer Sicht als nicht kritisch zu bewerten. Durch die Darstellung der 
gemischten Bauflächen bzw. Wohnbauflächen wird keine schützenswerte Nutzung (z. B. Wohnnut-
zung) vorbereitet, deren potenzielle Immissionsorte näher an den relevanten Emissionsquellen liegen 
(u.a. Langwadener Straße, Feuerwehr). Das Schallgutachten weist nach, dass durch geeignete Maß-
nahmen bereits an räumlich näherliegenden Immissionsorten die entsprechenden Schallwerte ein-
gehalten werden. 

Weitere, aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abwägungsrelevante Belange ergeben sich im Hin-
blick auf eine geplante Trasse der L361n, die nordöstlich zum Plangebiet verlaufen soll. Die Planungen 
hierzu bestehen bereits seit den 1980er Jahren. Aus Sicht der Stadt Grevenbroich ist eine Realisie-
rung zum gegenwärtigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Sollte es wider Erwarten zu einer Umsetzung 
der L361n kommen, sind durch die geplante Umgehungsstraße Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet 
zu erwarten. Zur Realisierung der Umgehungsstraße wird ein Planfeststellungsverfahren durchzufüh-
ren sein, in dem aller Voraussicht nach aktive Lärmschutzmaßnahmen zur Realisierung erforderlich 
sind. Unzumutbare Lärmbelästigungen für die künftigen Bewohner im Plangebiet sind nach Realisie-
rung der entsprechenden Maßnahmen dann nicht zu erwarten. Zudem rückt die geplante Trassen-
führung an vergleichbare schutzwürdige Nutzungen (u.a. nördlich von Wevelinghoven am Ortsteil Ka-
pellen), deutlich näher heran, als es im Hinblick auf die verfahrensgegenständliche Bebauung der Fall 
ist. Vor diesem Hintergrund liegen keine Hinweise für die Annahme vor, dass die mit der L361n ver-
bundenen Belange der Vollziehbarkeit der Planung entgegenstehen oder umgekehrt das Planvorha-
ben der Umsetzung der L361n unüberwindbar entgegensteht.  

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Funktion aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials 
sowie ihrer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung. Unter den Begriff Kulturgüter fallen die 
Bau- und Bodendenkmale als Einzelobjekt oder als Ensemble einschließlich ihres Umgebungsschut-
zes sowie das Ortsbild. Dazu zählen auch räumliche Beziehungen, kulturhistorisch bedeutsame Land-
schaftsteile, Sichtbeziehungen etc. 
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BASISSZENARIO 

Kulturgüter 

Auf der Ebene der Landesplanung wird das Plangebiet dem bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich 
Untere Erft und Gillbach zugeordnet. Die spezifischen Ziele und Leitbilder bestehen u. a. in der Er-
haltung des funktionalen Zusammenhangs von Fließgewässern und Befestigung und Mühlen und sei-
ner Erlebbarkeit, in der Erhaltung der Feuchtböden als Bodenarchiv sowie die Wahrung des kulturel-
len Erbes beim Erftumbau. 

Eine Konkretisierung kulturlandschaftlicher Belange erfolgt auf der Ebene der Regionalplanung. Dem-
nach wird das Plangebiet teilweise vom Kulturlandschaftsbereich Untere Erftaue überlagert. Kultur-
landschaftliches und denkmalpflegerisches Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist eine erhaltende 
Kulturlandschaftsentwicklung, insbesondere durch das Bewahren und Sichern der Elemente und 
Strukturen und Sichträumen von Adelssitzen und Hofanlagen, das Bewahren des Kulturlandschafts-
gefüges und das Bewahren überlieferter naturnaher Landschaftselemente. Die vorgenannten Ele-
mente sind jedoch innerhalb des Plangebietes sowie in seiner näheren Umgebung nicht vorhanden.  

In ca. 700 m östlicher Entfernung zu den verfahrensgegenständlichen Flächen befindet sich das Bau-
denkmal Kloster Langwaden. Aufgrund der Topographie und der kaum vorhandenen Vegetation ist 
eine generelle Sichtbeziehung zwischen diesen beiden Nutzungen gegeben. In Wevelinghoven befin-
den sich zwar weitere Baudenkmäler, zu denen sind jedoch keine relevanten Sichtbeziehungen ge-
geben. Zudem liegt innerhalb des Untersuchungsgebietes kein Anfangsverdacht für das Vorhanden-
sein von Bodendenkmälern vor.  

Auf der Planfläche selbst sowie in deren unmittelbaren Umgebung sind keine sicheren Hinweise auf 
die Existenz von Bodendenkmälern bekannt. Eine durchgeführte Prospektion zur Ermittlung und Kon-
kretisierung der archäologischen Situation kommt zu dem Ergebnis, dass keine Hinweise auf archäo-
logische Fundstellen bestehen. Weitergehende archäologische Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Sachgüter 

Als Sachgüter können Flächen oder Objekte bezeichnet werden, die einer wirtschaftlichen Nutzung 
unterliegen. Im Plangebiet trifft dies auf die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Kulturgüter 

Eine Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch die Planung kann aufgrund der Ergebnisse der 
durchgeführten Prospektion ausgeschlossen werden. Visuelle Wechselwirkungen zwischen dem 
Planvorhaben und Elementen der Kulturlandschaftsbereiche sind nicht gegeben. Jedoch besteht 
eine potenzielle Sichtbeziehung zwischen dem Kloster Langwaden und den verfahrensgegenständli-
chen Flächen. Auf nachgelagerter Planungsebene kann jedoch dafür gesorgt werden, dass diese 
Sichtbeziehung keine negative Beeinträchtigung erfährt, sodass planbedingte Konflikte mit Kulturgü-
tern insgesamt nicht erkennbar sind.  

Sachgüter 

Hinsichtlich der vorhandenen Sachgüter besteht die Empfindlichkeit in der Umwandlung der derzei-
tigen Nutzung. Die landwirtschaftliche Nutzung wird im Zuge der Planung vollständig entfallen. Jedoch 
bestehen vorliegend keine Standortalternativen, die zur Umsetzung der Planungsziele geeignet sind 
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und derzeit keiner Nutzung der Landwirtschaft, des Waldes oder der Wohnzwecke unterliegen; bei-
spielsweise in Form von Brachflächen oder Baulücken. Darüber hinaus ist eine Inanspruchnahme der 
Flächen bereits auf Ebene der Regionalplanung vorabgewogen, da die Flächen sowohl dem ASB als 
auch dem Regionalen Grünzug Erftaue zugeordnet werden. Zudem grenzen sie an immissionsschutz-
rechtlich schutzwürdige Wohnnutzungen, sodass die Bearbeitung der Flächen nur unter Erschwer-
nissen möglich ist. Aus diesen Gründen ist die Beeinträchtigung des Schutzgutes als nicht erheblich 
zu bewerten. 

2.2 Berücksichtigung der sonstigen umweltrelevanten Belange bei Durchführung der Planung 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe b) 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden bereits unter Kapitel 2.1 ermittelt und dargelegt. 
Ebenso ist eine Auseinandersetzung mit Natura-2000-Gebieten und deren Erhaltungszielen bereits 
unter Kapitel 1.2.4 erfolgt. Nachfolgend werden die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die 
übrigen Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB beschrieben. 

2.2.1 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB) 

VERMEIDUNG VON EMISSIONEN 

Die vorliegende Planung ermöglicht vor allem die Entstehung von Wohnfunktionen. Demnach sind 
vermehrt Emissionen, insbesondere in Form von Geräuschen, aber auch von Licht und Luftschad-
stoffen sowie während Bauphasen, zu erwarten.  

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABFÄLLEN 

Im Rahmen des Baus sind insbesondere Abfälle in Form von Verpackungen zu erwarten. Hiermit ver-
bundene Mengen werden eher gering sein, da die großen Mengen an Baustoffen, die zur Herstellung 
eines Gebäudes oder Gebäudeteiles erforderlich sind, regelmäßig als Schüttgüter oder mit mehrfach 
verwendbaren Verpackungen, beispielsweise Paletten, Silos oder Big-Bags geliefert werden.  

Grundsätzlich führt der Betrieb von Wohnnutzungen insbesondere zu Hausabfällen. Deren Menge 
kann nicht eindeutig beziffert werden, da diese stark abhängig von dem Konsumverhalten der ansäs-
sigen Menschen ist. Es ist jedoch insgesamt davon auszugehen, dass eine sachgerechte Entsorgung 
der Abfälle erfolgen kann. Aufgrund der Dimensionierung des Plangebietes kann eine Befahrbarkeit 
mit Müllfahrzeugen sicher erreicht werden. 

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABWÄSSERN 

Die Entsorgung des Schmutzwassers sowie des anfallenden Niederschlagwassers ist Gegenstand der 
nachgelagerten Planungsebene. Hier kann im Rahmen einer entsprechenden Plankonzeption bei-
spielsweise die Versickerung des Niederschlagwassers umgesetzt werden. 



Stadt Grevenbroich 
Umweltbericht zur 36. Flächennutzungsplanänderung „An der Heckstraße“ 

 
 
 

26 

2.2.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe f BauGB) 

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie kann 
während der Bauphase nicht durch die Bauleitplanung gesteuert werden. Durch den Einsatz moder-
ner Technik, Fahrzeuge und Maschinen, kann jedoch Einfluss darauf genommen werden. Da ein spar-
samer Umgang mit Energie(-trägern) bereits aus Kostengründen von Interesse für die ausführenden 
Unternehmen sein dürfte, ist mit einer Beachtung dieses Umweltbelanges zu rechnen.  

Im Hinblick auf den Betrieb eröffnet der Bauleitplan Gestaltungsspielräume, innerhalb derer die Nut-
zung erneuerbarer Energien (beispielsweise durch die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie) grundsätzlich ermöglicht wird bzw. auf den nachgelagerten Planungsebenen wei-
ter konkretisiert werden kann.  

2.2.3 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB) 

Die Darstellungen von Landschaftsplänen wurden bereits unter Kapitel 1.2.4 dieses Umweltberichts 
näher beschrieben. Des Weiteren ist vorgesehen, dass die gesamte Erft bis zum Jahre 2045 renatu-
riert werden soll. Dabei hat der Erftverband ein Perspektivkonzept mit Plänen zur naturnahen Umge-
staltung der Erft und ihrer Auenlandschaft erstellt. Im Bereich Kapellen-Wevelinghoven soll dabei 
eine geplante Flurbereinigung stattfinden. Das Vorhandensein von weiteren Umweltplänen ist nicht 
bekannt, sodass eine diesbezügliche Berücksichtigung nicht erfolgen kann. 

2.2.4 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB) 

In Orientierung am Planungsziel werden „Wohnbauflächen“ dargestellt. Hierdurch wird der Ausstoß 
von Luftschadstoffen auf das zur Zielerfüllung erforderliche Maß beschränkt.   

2.2.5 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe i BauGB) 

Vorliegend sind keine besonderen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes oder mit anderen Vorhaben erkennbar, die zu einer erheblichen Störung des Naturhaus-
haltes führen würden bzw. über die bereits unter Kapitel 2.1 dieses Umweltberichts bezeichneten 
Wirkungszusammenhänge hinausgehen. 

2.2.6 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB) 

Bei der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist zwischen den nachfol-
genden Aspekten zu unterscheiden (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2019): 

• Das nach Planaufstellung zulässige Vorhaben ist ein potenzieller Verursacher für schwere Un-
fälle oder Katastrophen, z.B. durch erhöhte Explosions- oder Brandgefahr.  
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• Das geplante Vorhaben ist durch Ereignisse außerhalb des Gebietes für schwere Unfälle oder 
Katastrophen besonders gefährdet; dazu können z.B. Erdrutsche, Erdbeben oder Hochwasser 
gehören.  

Durch die beabsichtigte Nutzung sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, beispielsweise 
durch eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr gegeben, wie sie bei einem Störfallbetrieb oder 
industriellen Nutzungen zu erwarten wären. Äußere Einwirkungen, aufgrund derer das Vorhaben 
selbst gefährdet sein könnte, beschränken sich nach aktuellem Kenntnisstand auf den nachfolgenden 
Punkt.  

• Das Plangebiet liegt gemäß DIN 4149 in der Erdbebenzone 2 sowie in der Untergrundklasse T. 

• Innerhalb des Stadtteils Wevelinghoven befindet sich ein Störfallbetrieb. Das Plangebiet liegt 
jedoch außerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes.  

2.3 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiter in der bisherigen Form genutzt wer-
den und damit weiterhin einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Somit würden auch die nut-
zungsbedingten Störwirkungen weiterhin in gleichbleibender Form bestehen bleiben.  

Durch Schallemissionen des gleichbleibenden Verkehrs der L142 sowie durch die angrenzenden Sied-
lungsnutzungen würden störempfindliche Tiere insbesondere die nördlichen sowie westlichen Be-
reiche des Plangebietes meiden. Auch die Bewirtschaftung der Ackerflächen mit schwerem, land-
wirtschaftlichem Gerät würde zu einer temporären Schallbelastung sowie zu einem Eintrag von Che-
mikalien durch Pflanzenschutzmittel in den Boden führen. Eine Ausbildung höherwertiger Vegetati-
onsstrukturen wäre aufgrund der intensiven Bewirtschaftung nicht zu erwarten und somit insgesamt 
auch keine Steigerung der biologischen Vielfalt. Die Funktionserfüllung als Kaltluftentstehungsgebiet 
würde auf den landwirtschaftlichen Flächen jedoch erhalten bleiben. Das Landschaftsbild würde bei 
Nichtdurchführung der Planung keine Beeinträchtigung erfahren, jedoch würde sich kein optisch an-
sprechender und städtebaulich geordneter Landschaftsrand ausbilden. 

2.4 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe c BauGB) 

Mangels Regelung einer abschließenden Plankonzeption kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Landschaft, Mensch und Bodendenkmäler auf der Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung zunächst nicht ausgeschlossen werden. Auf der nachgelagerten 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bestehen jedoch Möglichkeiten zur Kompensation und Ab-
wägung, unter deren Berücksichtigung die Vollziehbarkeit der Planung gewährleistet werden kann.  
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Schutzgüter Erhebliche Beeinträchtigung Kompensationsmöglichkeiten 

Tiere 

Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Schaffung von Ersatzlebensräumen 

Tötung von Individuen 
Zeitliche Beschränkung von Baufeldfreimachung und 

Baubeginn 

Pflanzen 
Beseitigung bestehender Vegeta-

tion 

Pflanzfestsetzungen im Bebauungsplan 
Externe Kompensationsmaßnahmen 

Ankauf von Ökopunkten 

Fläche 
Nutzung bislang unbeanspruchter 

Flächen 
Entsiegelung oder Nutzungsaufgabe an anderer Stelle 

Abwägung zu Lasten des Schutzgutes 

Boden 
Verlust schutzwürdiger Böden 

durch baubedingte Beeinträchti-
gung der Bodenstruktur 

Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes 
Bodenfunktionsfördernde Maßnahmen im Plangebiet 
Externe Maßnahmen mit bodenfunktionsfördernder 

Funktion 
Ankauf von Ökopunkten 

Landschaft 

Überprägung des Ortsbildes und 
Landschaftsrandes durch unan-

gepasste Gebäudekubatur 

Planungsrechtliche Absicherung einer verträglichen 
Gebäudekubatur durch Festsetzungen zum Maß der 

baulichen Nutzung (z.B. maximale Gebäudehöhe) 
Entfernung ortsbildprägender 

Elemente 
Festsetzungen zum Erhalt 

Mensch 
Überschreitung von Richtwerten 

aufgrund von Verkehrslärm 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Passive Lärmschutzmaßnahmen 
Tabelle 8: Kompensations- und Abwägungsmöglichkeiten 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe d) 

Die langfristige Perspektive für die Siedlungsentwicklung innerhalb der Ortslage soll sich auf Flächen 
erstrecken, die grundsätzlich dazu geeignet sind, die Ortslage in städtebaulich kompakter Form zu 
arrondieren. Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber den verfahrensgegenständlichen Flä-
chen mögliche Standortalternativen, die in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst werden. 



Stadt Grevenbroich 
Umweltbericht zur 36. Flächennutzungsplanänderung „An der Heckstraße“ 

 
 
 

29 

 
Abbildung 4: Standortalternativen (grüne Linie = Plangebiet; gelbe Linie = Standortalternativen) (Land NRW, 2020) 

Die Alternativflächen 1 und 5 sind für die vorgenannten Ziele aufgrund ihrer geringen Größe weniger 
geeignet. Hier könnten lediglich einzelne Wohngebäude geschaffen werden, mittels derer der vorlie-
gende Bedarf nicht ausreichend gedeckt werden kann. Zudem werden für den überwiegenden Teil 
der Fläche 1 im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Grevenbroich Hausgärten darge-
stellt. Die Fläche 5 befindet sich im Überschwemmungsbereich Erft und Risikogebiet Erft und Gill-
bach. Darüber hinaus ist sie Teil eines Landschaftsschutzgebiets 

Die Alternativflächen 2 und 4 sind zur Verwirklichung der Planungsziele grundsätzlich geeignet, da sie 
zu einer Arrondierung der Ortslage beitragen und die Flächengrößen für die vorgenannten Ziele 
ausreichend wären. Jedoch sind die Flächen 2 und 4 im Flächennutzungsplan bereits überwiegend 
als Wohnbaufläche dargestellt. Zudem befinden sich dort die in Aufstellung befindlichen 
Bebauungspläne W 56 „Am Heyerweg“ und W 57 „Hilmar-Krüll Straße“, sodass eine Entwicklung der 
Flächen zu Wohnbauzwecken bereits aktiv angestoßen wurde. 

Die Fläche 3 wäre ebenfalls grundsätzlich geeignet, um das Planvorhaben zu realisieren, da auch an 
dieser Stelle eine Arrondierung der Ortslage stattfindet. Allerdings stellt der rechtskräftige 
Flächennutzungsplan der Stadt Grevenbroich die Flächen als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ dar, sodass davon auszugehen ist, 
dass diese als Ausgleichsflächen genutzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund eignet sich die 
Fläche 3 nur bedingt als Standortalternative. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte sind die verfahrensgegenständlichen Flächen 
gegenüber den zur Verfügung stehenden Standortalternativen zu bevorzugen. 

2.6 Erhebliche Nachteilige Auswirkungen 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe e) 

Im Rahmen der erheblichen nachteiligen Auswirkungen sollen die Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe j BauGB beschrieben werden. Gemeint sind hiermit die Auswirkungen, die aufgrund der 
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Anfälligkeit der nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 
erwarten sind. Diese wurden bereits in Kapitel 2.2.6 untersucht. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
sind somit nicht zu erwarten.  

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
(BauGB Anlage 1 Nr. 3) 

3.1 Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe a) 

Die Bestandsaufnahme erfolgt auf der Grundlage von Ortsbegehungen, diversen Gutachten, durch 
Informationssysteme des LANUV sowie weitere Literaturquellen, die im Umweltbericht aufgeführt 
sind. Konkrete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben haben sich 
bisher nicht ergeben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf allgemeinen Annahmen oder 
großräumigen Daten (z.B. faunistische Daten, Klimaangaben) und beinhalten eine gewisse Streuungs-
breite. Zur Ermittlung und Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung in der vor-
liegenden Form bilden die zusammengestellten Angaben jedoch eine hinreichende Grundlage. 

3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen 
(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe b) 

Gemäß der Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe b zum BauGB, sind die geplanten Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Flä-
che, Boden, Landschaftsbild, Mensch und Bodendenkmäler nicht abschließend ausgeschlossen wer-
den. Um mögliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen, ist die Um-
setzung entsprechender Maßnahmen erforderlich. Vorliegend wird deren Regelung auf die nachge-
lagerten Planungs- bzw. Genehmigungsebenen abgeschichtet. Entsprechende Möglichkeiten und 
Vorschläge wurden unter Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts aufgeführt. Da die konkrete Ausgestal-
tung der jeweiligen Maßnahmen auf der Bebauungsplanebene erfolgt, können die entsprechenden 
Überwachungsmaßnahmen ebenfalls erst auf dieser Ebene bestimmt werden. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe c) 

Mit der 36. Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
richtung eines Wohnbaugebietes geschaffen werden. Zur Untersuchung der von den Bauleitplanver-
fahren begründeten Umweltauswirkungen wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Deren Ergeb-
nisse werden im vorliegenden Umweltbericht zusammengefasst. 

Es zeigt sich, dass eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Landschaft, 
Mensch und Bodendenkmäler ohne gesonderte Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann. Es 
bestehen auf der nachgelagerten Planungsebene jedoch Kompensationsmaßnahmen unter deren 
Berücksichtigung die Vollziehbarkeit der Planung gewährleistet werden kann. Zu diesen Maßnahmen 
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gehören beispielsweise die zeitliche Beschränkung von Baufeldfreimachung und Baubeginn, Pflanz-
festsetzungen im Bebauungsplan, externe Kompensationsmaßnahmen oder der Ankauf von Öko-
punkten, Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes sowie aktive und passive Lärmschutzmaß-
nahmen. In Bezug auf die verbleibenden Schutzgüter ist mit erheblichen Auswirkungen nicht zu rech-
nen. 

Im Plangebiet sind wasserrechtliche Schutzgebiete oder oberirdische Gewässer nicht vorhanden. 
Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Versickerungsfähigkeit in den oberen Boden-
schichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte Auswirkungen auf die Qualität und 
Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasserschwankungen hervorgerufenen Bo-
denbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein geltende bauliche Standards bewäl-
tigt werden. Insgesamt ist damit von einer geringen, spezifischen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
Wasser auszugehen. 

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versiegelung 
und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich er-
achtet. Zudem bestehen auf der nachgelagerten Planungsebenen Möglichkeiten, das anfallende Nie-
derschlagswasser dem Wasserkreislauf nicht permanent zu entziehen. Der Bau und Betrieb von 
Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße zum Einsatz wassergefährdender 
Stoffe. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insgesamt nicht zu erwarten.  

Klimatisch bedeutsame oder luftreinhaltende Strukturen sind lediglich untergeordnet in vereinzelten 
Randbereichen des Plangebietes vorhanden. Die Vorbelastung hinsichtlich der Luftschadstoffe ist 
gering bis mittel, sodass insgesamt von einer geringen spezifischen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
ausgegangen werden kann.   

Durch Nutzungen im Rahmen von Wohnbauflächen werden in der Regel keine Emissionen hervorge-
rufen, die sich negativ auf die klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Schadstoffe in 
geringen Mengen sind vorwiegend im Zuge zusätzlicher Verkehre möglich. Zudem ist eine zuneh-
mende Versiegelung zu erwarten. Da versiegelte Flächen eine ungünstigere Strahlungsbilanz aufwei-
sen sind diesbezüglich zusätzliche, negative klimatische Wirkungen zu erwarten. Durch eine Bebauung 
der dem Planverfahren zugrundeliegenden Flächen werden zudem die Windströmungen beeinflusst. 
Die geplante Überbauung des Plangebietes führt zu einem vollständigen Verlust der Produktionsfä-
higkeit von Kaltluft. Die Entstehung einer Hitzeinsel ist zu erwarten. Mangels einer abschließenden 
Plankonzeption können die konkreten Auswirkungen jedoch erst auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung beurteilt werden. Durch grüngestalterische Festsetzungen im nachgelagerten Bebau-
ungsplan (u.a. Dachbegrünung, gärtnerische Gestaltung von privaten Grundstücken) soll der Entste-
hung negativer mikroklimatischer Effekte entgegengewirkt werden.   

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Zahl an unbebauten Freiflächen 
gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine planbe-
dingte, unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die von Wohnvorhaben aus-
gehenden Mengen an Luftschadstoffen sind gering. Zudem werden durch die Anlage eines großzügi-
gen Grünbereiches im Osten des Plangebietes neue Strukturen geschaffen, die zur Bindung von Luft-
schadstoffen sowie zur Frischluftproduktion beitragen können. Zudem bestehen auf den nachgela-
gerten Planungsebenen Möglichkeiten, die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und 
Luft so gering wie möglich zu halten. Insgesamt werden die planbedingten Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht erheblich bewertet. 
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Visuelle Wechselwirkungen zwischen dem Planvorhaben und Elementen der Kulturlandschaftsberei-
che sind nicht gegeben. Jedoch besteht eine potenzielle Sichtbeziehung zwischen dem Kloster Lang-
waden und den verfahrensgegenständlichen Flächen. Auf nachgelagerter Planungsebene kann je-
doch dafür gesorgt werden, dass diese Sichtbeziehung keine negative Beeinträchtigung erfährt, so-
dass planbedingte Konflikte mit Kulturgütern insgesamt nicht erkennbar sind.  
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